
Anhang A 1 
Fachspezifische Bestimmungen für das Bachelorfach Antike Sprachen und Kulturen 

 
 
Besondere Bestimmungen: 
 
Das Studium des Fachs Antike Sprachen und Kulturen ist möglich in einer der Studienrichtungen: Alte 
Geschichte, Archäologie (mit Spezialisierung Klassische Archäologie oder Archäologie der Römi-
schen Provinzen), Griechische Philologie/Byzantinistik (mit Spezialisierung Griechische Philologie 
oder Byzantinistik), Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft, Judaistik, Lateinische Philolo-
gie/Mittellateinische Philologie (mit Spezialisierung Lateinische Philologie oder Mittellateinische 
Philologie) und Klassische Literaturwissenschaft. 
Bei der Einschreibung wählen die Studierenden eine oder zwei (gemäß § 2 Abs. 2a) und § 17 Abs. 3 
PO) dieser Studienrichtungen. Gemäß § 17 Abs. 4 PO ist die Kombination der Studienrichtungen 
Klassische Literaturwissenschaft oder Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft mit einer der 
Studienrichtungen Griechische Philologie/Byzantinistik oder Lateinische Philologie/Mittellateinische 
Philologie dabei ausgeschlossen, ebenso die Kombination der Studienrichtungen Klassische Litera-
turwissenschaft und Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft. 
Bei Archäologie wird die Entscheidung für die Spezialisierung mit der Anmeldung zu Lehrveranstal-
tungen im Rahmen der Aufbaumodule getroffen. Bei Griechische Philologie/Byzantinistik wird die 
Entscheidung für die Spezialisierung mit der Anmeldung zu den Lektürekursen im Rahmen von Ba-
sismodul 1 und 2 oder mit der Anmeldung zur Übung bzw. zur Vorlesung mit Lektüre im Rahmen von 
Basismodul 2 getroffen. Bei Lateinische Philologie/Mittellateinische Philologie wird die Entscheidung 
für die Spezialisierung mit der Anmeldung zu Lehrveranstaltungen des Basismoduls 4 getroffen. 
 
Studienvoraussetzungen: 
 
Sprachanforderungen: 
Studienrichtung Alte Geschichte: Englischkenntnisse auf dem Niveau von Stufe B2 CEF, Kenntnis-
se in einer weiteren Fremdsprache sowie Lateinkenntnisse im Umfang des Kleinen Latinums. Handelt 
es sich bei der weiteren Fremdsprache um eine moderne europäische Fremdsprache, werden Kenntnis-
se auf dem Niveau von Stufe B1 CEF vorausgesetzt. Bei klassischen oder außereuropäischen Sprachen 
gilt dies analog.  
Studienrichtung Archäologie: Englischkenntnisse auf dem Niveau von Stufe B2 CEF sowie Latein-
kenntnisse im Umfang des Latinums. 
Studienrichtung Griechische Philologie/Byzantinistik:  Englischkenntnisse auf dem Niveau von 
Stufe B2 CEF, Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums sowie Lateinkenntnisse im Umfang 
des Latinums. 
Studienrichtung Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft: Englischkenntnisse auf dem Ni-
veau von Stufe B2 CEF, Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums sowie Lateinkenntnisse im 
Umfang des Latinums. 
Studienrichtung Judaistik:  Englischkenntnisse auf dem Niveau von Stufe B2 CEF, Kenntnisse in 
einer weiteren modernen Fremdsprache auf dem Niveau von Stufe B1 CEF sowie Lateinkenntnisse im 
Umfang des Kleinen Latinums. 
Studienrichtung Klassische Literaturwissenschaft: Englischkenntnisse auf dem Niveau von Stufe 
B2 CEF sowie Lateinkenntnisse im Umfang des Kleinen Latinums. 
Studienrichtung Lateinische Philologie/Mittellateinische Philologie: Englischkenntnisse auf dem 
Niveau von Stufe B2 CEF, Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums (nur in der Spezialisierung 
Lateinische Philologie) sowie Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums. 
Falls es sich um die Studiensprache handelt, wird im Modulhandbuch im Einzelnen geregelt, zu wel-
chem Zeitpunkt die oben genannten Kenntnisse vorliegen müssen. Die übrigen Sprachanforderungen 
sollen jeweils vor dem Besuch der Aufbaumodule erworben worden sein und müssen spätestens bei 
der Anmeldung zur Bachelorprüfung nachgewiesen werden; im Modulhandbuch können Ausnahmen 
von dieser Regelung ausgesprochen werden.  



2 
 

In den Studienrichtungen Alte Geschichte, Archäologie und Klassische Literaturwissenschaft kann der 
Erwerb von Latein- oder Griechischkenntnissen, in den Studienrichtungen Griechische Philolo-
gie/Byzantinistik, Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft und Lateinische Philolo-
gie/Mittellateinische Philologie (Spezialisierung Lateinische Philologie) der Erwerb von 
Griechischkenntnissen gegebenenfalls in das Fachstudium integriert werden; für Einzelheiten s. die 
Erläuterungen zum betreffenden Modulschema. 
 
Module in der Studienrichtung Alte Geschichte 
 
Modul  Modultitel P/WP Prüfungen/Nachweise CP Σ CP 

BM 1 
Einführung in das Studium der 
Alten Geschichte 

P 1 Klausur, 1 Hausarbeit  11 

BM 2 Griechische Geschichte P 1 Klausur oder 2 Klausuren 5/8 
13 

BM 3 Römische Geschichte P 1 Klausur oder 2 Klausuren 8/5 

BM 4 
Einführung in das Studium der 
Mittelalterlichen oder Neueren 
Geschichte 

P 1 Klausur  7 

BM 5 
Spracherwerb Latein ( Kleines 
Latinum) 

P Latinumsprüfung  8* 

AM 1 Griechische Geschichte P 
1 Hausarbeit (6 CP), 1 Klausur (4 CP) 
oder 1 kleine Hausarbeit (3 CP) oder 1 
Referat (3 CP) 

7/14 

21 

AM 2 Römische Geschichte P 
1 Hausarbeit (6 CP), 1 Klausur (4 CP) 
oder 1 kleine Hausarbeit (3 CP) oder 1 
Referat (3 CP) 

14/7 

 
Bachelorprüfung in Verbindung 
mit AM 1 oder AM 2 

 mündliche Prüfung (6 CP)  6 

EM 1 
Bereich "Komplementäre Felder 
der mediterranen Kultur" (nicht 
aus der Studienrichtung) 

WP 
2 Prüfungen (je nach Wahl der Lehr-
veranstaltungen sind unterschiedliche 
Formen der Prüfung möglich 

 6 

EM 2 
Bereich "Ergänzende Studien zur 
mediterranen Kultur" (nicht aus 
der Studienrichtung) 

WP 
1 Prüfung (je nach Wahl der Lehrver-
anstaltungen sind unterschiedliche 
Formen der Prüfung möglich) 

 6 

 Studium Integrale WP   6 
Σ  84 

 
Erläuterungen zum Modulschema: 
 
* Falls entsprechende Lateinkenntnisse bereits vor dem Studium erworben wurden gelten die 8 CP aus 
Basismodul (BM) 5 als erbracht. Diesen Studierenden wird empfohlen, die gewonnene Zeit für zusätz-
liche Fachstudien zu nutzen. 
In den Basismodulen 2 und 3 sind zusammen 13 CP zu erwerben. 
In einem der beiden Aufbaumodule wird eine Hausarbeit verfasst und eine zweistündige Klausur ge-
schrieben; dieses Modul wird mit 14 CP kreditiert. Im anderen Modul wird eine kleine Hausarbeit 
verfasst oder ein Referat gehalten sowie die mündliche Bachelorprüfung abgelegt; dieses Modul wird 
mit 7 CP (13 CP einschließlich Bachelorprüfung) kreditiert. 
In der Spalte Prüfungen/Nachweise sind neben den Prüfungsleistungen in den Basis- und Ergän-
zungsmodulen sämtliche in den Aufbaumodulen zu erbringenden endnotenrelevanten Prüfungsleistun-
gen aufgelistet, die dabei zu erwerbende Anzahl endnotenrelevanter CP ist in Klammern vermerkt. 
Diese kann von der Gesamtsumme der im betreffenden Modul zu erwerbenden CP abweichen. 
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Modulbezogene Voraussetzungen: 
 
BM 1: Keine; 

BM 2: Wird im Modul eine Prüfungsleistung erbracht: Keine; 
 Werden im Modul zwei Prüfungsleistungen erbracht: Für den Besuch des mit Klausur abzu-

schließenden Arbeitskurses: Erfolgreicher Abschluss der Hausarbeit in Basismodul 1; für den 
Besuch der übrigen Lehrveranstaltungen: Keine; 

BM 3: Wird im Modul eine Prüfungsleistung erbracht: Keine; 
 Werden im Modul zwei Prüfungsleistungen erbracht: Für den Besuch des mit Klausur abzu-

schließenden Arbeitskurses: Erfolgreicher Abschluss der Hausarbeit in Basismodul 1; für den 
Besuch der übrigen Lehrveranstaltungen: Keine; 

BM 4: Keine; 

BM 5: Keine; 

AM 1: Erfolgreicher Abschluss von wenigstens drei Basismodulen, darunter zwingend der Basismo-
dule 1 und 2; 

AM 2: Erfolgreicher Abschluss von wenigstens drei Basismodulen, darunter zwingend der Basismo-
dule 1 und 3; 

EM 1: Keine; 

EM 2: Keine; je nach Wahl der Lehrveranstaltungen sind Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums 
oder Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums nachzuweisen. 

 
Module in der Studienrichtung Archäologie 
 
Modul  Modultitel P/WP Prüfungen/Nachweise CP Σ CP 

BM 1 Grundzüge der Archäologie P 
1 Klausur, 1 Referat oder 1 kleinere 
schriftliche Ausarbeitung 

 8 

BM 2 
Einführung in die Kunst und 
Kultur der griechischen Antike 

P 1 Klausur, 1 Referat oder 1 Hausarbeit  8 

BM 3 
Einführung in die Kunst und 
Kultur der mediterran-
römischen Antike 

P 1 Klausur, 1 Referat oder 1 Hausarbeit  8 

BM 4 
Materielle Kultur der römi-
schen Provinzen 

P 1 Klausur, 1 Referat oder 1 Hausarbeit  8 

BM 5 Spracherwerb Latein (Latinum) WP Latinumsprüfung  8* 

AM 1a 
Antike Denkmäler und ihre 
Deutung 

WP 
1 Referat und 1 Klausur (4 CP) oder 1 
Referat und 1 Hausarbeit (4 CP) 

10  

AM 1b 
Die Methoden der Befundana-
lyse 

WP 
1 Referat und 1 Klausur (4 CP) oder 1 
Referat und 1 Hausarbeit (4 CP) 

10 10 

AM 2a 
Fundkontexte und Methoden 
der Fundinterpretation 

WP 
1 Referat und 1 Klausur oder Hausar-
beit (4 CP), 1 Referat und 1 Klausur 
oder Hausarbeit (4 CP) 

10  

AM 2b 
Grabungskontexte und ihre 
Interpretation 

WP 
1 Referat und 1 Klausur oder Hausar-
beit (4 CP), 1 Referat und 1 Klausur 
oder Hausarbeit (4 CP) 

10 10 

 
Bachelorprüfung in Verbindung 
mit einem der Aufbaumodule 

 1 Klausur (6 CP)  6 

EM 1 
Bereich "Komplementäre Fel-
der der mediterranen Kultur" 
(nicht aus der Studienrichtung) 

WP 
2 Klausuren oder 2 mündliche Prü-
fungen oder 1 Klausur und 1 mündli-
che Prüfung 

 6 



4 
 

 

EM 2 
Bereich "Ergänzende Studien 
zur mediterranen Kultur" (nicht 
aus der Studienrichtung) 

WP 
1 Prüfung (je nach Wahl der Lehrver-
anstaltungen sind unterschiedliche 
Formen der Prüfung möglich) 

 6 

 Studium Integrale WP   6 
Σ  84 

 
Erläuterungen zum Modulschema: 
 
* Das Latinumsmodul umfasst insgesamt 14 CP; 8 dieser CP werden aus dem Fachstudium genom-
men, die übrigen 6 CP aus dem Ergänzungsmodul. Falls entsprechende Lateinkenntnisse bereits vor 
dem Studium erworben wurden, gelten die 8 CP aus Basismodul (BM) 5 als erbracht. Diesen Studie-
renden wird empfohlen, die gewonnene Zeit für den Erwerb des Graecums oder für zusätzliche Fach-
studien zu nutzen. Falls Lateinkenntnisse nachträglich erworben werden müssen bzw. falls alternativ 
zu bereits bei Studienbeginn nachgewiesenen ausreichenden Lateinkenntnissen das Graecum nachge-
holt wird, gelten für die Ergänzenden Studien sowie das Studium Integrale Sonderregelungen. Näheres 
regelt das Modulhandbuch. 
In der Spezialisierung Klassische Archäologie sind die Aufbaumodule 1a und 2a, in der Spezialisie-
rung Archäologie der Römischen Provinzen die Aufbaumodule 1b und 2b zu belegen. 
In der Spalte Prüfungen/Nachweise sind neben den Prüfungsleistungen in den Basis- und Ergän-
zungsmodulen sämtliche in den Aufbaumodulen zu erbringenden endnotenrelevanten Prüfungsleistun-
gen aufgelistet, die dabei zu erwerbende Anzahl endnotenrelevanter CP ist in Klammern vermerkt. 
Diese kann von der Gesamtsumme der im betreffenden Modul zu erwerbenden CP abweichen. 
 
Modulbezogene Voraussetzungen: 
 
BM 1: Keine; 

BM 2: Keine; 

BM 3: Nachweis mindestens einer bestandenen Klausur in einem der Basismodule 1 oder 2; 

BM 4: Nachweis mindestens einer bestandenen Klausur in einem der Basismodule 1 oder 2; 

BM 5: Keine; 

AM 1a und AM 1b: Erfolgreicher Abschluss von mindestens drei Basismodulen; 

AM 2a und AM 2b: Erfolgreicher Abschluss von mindestens drei Basismodulen; 

EM 1: Keine; 

EM 2: Keine; je nach Wahl der Lehrveranstaltungen sind Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums 
oder Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums nachzuweisen. 

 
Module in der Studienrichtung Griechische Philologie/Byzantinistik 
 
Modul  Modultitel P/WP Prüfungen/Nachweise CP Σ CP 

BM 1 Griechische Literatur I (Prosa I) P 

1 Klausur, alternativ 1 Klausur oder 1 
mündliche Prüfung, 1 Klausur, 1 
Klausur oder 1 Hausarbeit oder 1 
Referat mit schriftlicher Ausarbeitung 

15/14 

28 

BM 2 
Griechische Literatur II (Poesie 
I) 

P 

1 Klausur, alternativ 1 Klausur oder 1 
mündliche Prüfung, 1 Klausur oder 1 
Hausarbeit oder 1 Referat mit schrift-
licher Ausarbeitung 

13/14 

BM 3 
Griechische Sprache I: Sprach-
erwerb 

P Graecumsprüfung  5* 
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BM 4 
Griechische Sprache II: Gram-
matische Übungen 

P 2 Klausuren  6 

BM 5 
Griechische Sprache III: 
Sprachpraxis und Sprachwis-
senschaft 

P 
1 Klausur, 1 Klausur oder mündliche 
Prüfung 

 8 

AM 1a 
Griechische Literatur III (Prosa 
II) 

WP 
Ggf. 1 Referat mit schriftlicher Aus-
arbeitung oder 1 Hausarbeit (4 CP/0 
CP) 

6/8 

13 

AM 2a 
Griechische Literatur IV (Poe-
sie II) 

WP 
Ggf. 1 Referat mit schriftlicher Aus-
arbeitung oder 1 Hausarbeit (4 CP/0 
CP) 

7/5 

AM 1b 
Geschichte und Kultur des by-
zantinischen Reiches 

WP 
1 Referat mit schriftlicher Ausarbei-
tung oder 1 Hausarbeit (4 CP) oder 1 
Referat (3 CP) 

6/7 

AM 2b 
Byzantinische Literatur und 
Sprache 

WP 
1 Referat mit schriftlicher Ausarbei-
tung oder 1 Hausarbeit (4 CP) oder 1 
Referat (3 CP) 

7/6 

 
Bachelorprüfung in Verbindung 
mit einem der Aufbaumodule 

 1 Klausur (6 CP)  6 

EM 1 
Bereich "Komplementäre Fel-
der der mediterranen Kultur" 
(nicht aus der Studienrichtung) 

WP 
2 Klausuren oder 2 mündliche Prü-
fungen oder 1 Klausur und 1 mündli-
che Prüfung 

 6 

EM 2 
Bereich "Ergänzende Studien 
zur mediterranen Kultur" (nicht 
aus der Studienrichtung) 

WP 
1 Prüfung (je nach Wahl der Lehrver-
anstaltungen sind unterschiedliche 
Formen der Prüfung möglich) 

 6 

 Studium Integrale WP   6 
Σ  84 

 
Erläuterungen zum Modulschema: 
 
* Das Graecumsmodul umfasst insgesamt 14 CP, von denen 5 CP aus dem Fachstudium genommen 
werden. Falls das Graecum bereits vor dem Studium erworben wurde, gelten die 5 CP aus Basismodul 
(BM) 3 als erbracht. Diesen Studierenden wird empfohlen, die gewonnene Zeit für zusätzliche Fach-
studien zu nutzen. Falls das Graecum nachgeholt werden muss, gelten für die Ergänzenden Studien 
sowie das Studium Integrale Sonderregelungen. Näheres regelt das Modulhandbuch. 
In den Basismodulen (BM) 1 und 2 sind zusammen 28 CP zu erwerben. 
In der Spezialisierung Griechische Philologie sind die Aufbaumodule (AM) 1a und 2a zu absolvieren, 
in der Spezialisierung Byzantinistik die Aufbaumodule 1b und 2b. 
In der Spezialisierung Griechische Philologie wird in einem der beiden Aufbaumodule 1 Referat mit 
schriftlicher Ausarbeitung oder 1 Hausarbeit verfasst; dieses Modul wird mit 8 CP (im Fall von AM 
1a) bzw. 7 CP (im Fall von AM 2a) kreditiert. In Verbindung mit dem anderen Aufbaumodul wird die 
schriftliche Bachelorprüfung abgelegt; dieses Modul wird mit 6 CP (im Fall von AM 1a) bzw. 5 CP 
(im Fall von AM 2a) zuzüglich jeweils 6 CP für die Bachelorprüfung kreditiert. 
In der Spezialisierung Byzantinistik wird in einem der beiden Aufbaumodule 1 Referat mit schriftli-
cher Ausarbeitung oder 1 Hausarbeit verfasst; dieses Modul wird mit 7 CP kreditiert. Im anderen Auf-
baumodul wird 1 Referat gehalten sowie die schriftliche Bachelorprüfung abgelegt; dieses Modul wird 
mit 6 CP (12 CP einschließlich Bachelorprüfung) kreditiert. 
In der Spalte Prüfungen/Nachweise sind neben den Prüfungsleistungen in den Basis- und Ergän-
zungsmodulen sämtliche in den Aufbaumodulen zu erbringenden endnotenrelevanten Prüfungsleistun-
gen aufgelistet, die dabei zu erwerbende Anzahl endnotenrelevanter CP ist in Klammern vermerkt. 
Diese kann von der Gesamtsumme der im betreffenden Modul zu erwerbenden CP abweichen. 
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Modulbezogene Voraussetzungen: 
 
BM 1: Für den Besuch der Vorlesungen : Keine; für den Besuch der übrigen Lehrveranstaltungen des 

Moduls: Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums; 

BM 2: Für den Besuch der Vorlesung: Keine; für den Besuch der übrigen Lehrveranstaltungen des 
Moduls: Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums; 

BM 3: Keine; 

BM 4: Griechischkenntnisse mindestens in dem Umfang, wie sie in den Übungen Griechisch I und 
Griechisch II des Basismoduls 3 erworben werden. 

BM 5: Für den Besuch der Übersetzungsübungen II: Erfolgreicher Abschluss des Basismoduls 4; für 
der anderen Lehrveranstaltung: Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums; 

AM 1a: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1 und 4; 

AM 1b: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1, 2 und 4; 

AM 2a: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 2 und 4; 

AM 2b: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1,2 und 4; 

EM 1: Keine; 

EM 2: Keine; je nach Wahl der Lehrveranstaltungen sind Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums 
oder Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums nachzuweisen. 

 
Module in der Studienrichtung Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft 
 
Modul  Modultitel P/WP Prüfungen/Nachweise Σ CP 

BM 1 
Einführung in die Sprachwissen-
schaft 

P 2 Klausuren 12 

BM 2 
Griechische Sprache I: Sprach-
erwerb  

P Graecumsprüfung 5* 

BM 3 
Griechische Sprache II: Sprach-
praxis und Sprachwissenschaft 

P 
1 Klausur, 1 Klausur oder 1 mündliche 
Prüfung 

8 

BM 4 
Lateinische Sprache und 
Sprachwissenschaft 

P 
1 Klausur, 1 Klausur oder 1 mündliche 
Prüfung 

10 

BM 5 Antike Literatur P 2 Referate 8 

AM 1 
Antike Sprachen des Mittelmeer-
raums - synchron und diachron 

P 1 Hausarbeit (4 CP) 8 

AM 2 
Historisch-Vergleichende 
Sprachwissenschaft: Altindisch 

P 1 Klausur (4 CP), 1 Klausur (3 CP) 9 

 
Bachelorprüfung in Verbindung 
mit AM 1 

 1 Klausur (6 CP) 6 

EM 1 
Bereich "Komplementäre Felder 
der mediterranen Kultur" (nicht 
aus der Studienrichtung) 

WP 
2 Klausuren oder 2 mündliche Prüfungen 
oder 1 Klausur und 1 mündliche Prüfung 

6 

EM 2 
Bereich "Ergänzende Studien zur 
mediterranen Kultur" (nicht aus 
der Studienrichtung) 

WP 
1 Prüfung (je nach Wahl der Lehrveran-
staltungen sind unterschiedliche Formen 
der Prüfung möglich) 

6 

 Studium Integrale WP  6 
Σ  84 

 
Erläuterungen zum Modulschema: 
 
Das Graecumsmodul umfasst insgesamt 14 CP, von denen 5 CP aus dem Fachstudium genommen 
werden. Falls das Graecum bereits vor dem Studium erworben wurde, gelten die 5 CP aus Basismodul 
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(BM) 2 als erbracht. Diesen Studierenden wird empfohlen, die gewonnene Zeit für zusätzliche Fach-
studien zu nutzen. Falls das Graecum nachgeholt werden muss, gelten für die Ergänzenden Studien 
sowie das Studium Integrale Sonderregelungen. Näheres regelt das Modulhandbuch. 
In der Spalte Prüfungen/Nachweise sind neben den Prüfungsleistungen in den Basis- und Ergän-
zungsmodulen sämtliche in den Aufbaumodulen zu erbringenden endnotenrelevanten Prüfungsleistun-
gen aufgelistet, die dabei zu erwerbende Anzahl endnotenrelevanter CP ist in Klammern vermerkt. 
Diese kann von der Gesamtsumme der im betreffenden Modul zu erwerbenden CP abweichen. 
 
Modulbezogene Voraussetzungen: 
 
BM 1: Keine; 

BM 2: Keine; 

BM 3: Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums; 

BM 4: Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums; 

AM 1: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1 und 2 sowie der Lehrveranstaltungen „Griechische 
Sprachwissenschaft“ aus Basismodul 3 und „Lateinische Sprachwissenschaft“ aus Basismodul 
4; 

AM 2: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1 und 2 sowie der Lehrveranstaltungen „Griechische 
Sprachwissenschaft“ aus Basismodul 3 und „Lateinische Sprachwissenschaft“ aus Basismodul 
4; 

EM 1: Keine; 

EM 2: Keine; je nach Wahl der Lehrveranstaltungen sind Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums 
oder Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums nachzuweisen. 

 
Module in der Studienrichtung Judaistik 
 
Modul  Modultitel P/WP Prüfungen/Nachweise CP Σ CP 

BM 1 
Hebräische Sprache I: Sprach-
erwerb 

P Hebraicumsprüfung  14 

BM 2 Hebräische Sprache II P 1 Klausur  14 

BM 3 
Jüdische Literatur, Geschichte 
und Kultur I 

P 1 Kurzreferat, 1 Klausur  9 

BM 4 
Jüdische Literatur, Geschichte 
und Kultur II 

P 1 Referat mit Hausarbeit  7 

AM 1 
Jüdische Literatur und Ge-
schichte III 

P 
1 Hausarbeit (5 CP) oder 1 Referat 
(3 CP) 

7/9 
16 

AM 2 
Jüdische Literatur und Ge-
schichte IV 

P 
1 Hausarbeit (5 CP) oder 1 Referat 
(3 CP) 

9/7 

 
Bachelorprüfung in Verbindung 
mit AM 1 oder 2 

 1 Klausur (6 CP)  6 

EM 1 
Bereich "Komplementäre Fel-
der der mediterranen Kultur" 
(nicht aus der Studienrichtung) 

WP 
2 Klausuren oder 2 mündliche Prü-
fungen oder 1 Klausur und 1 münd-
liche Prüfung 

 6 

EM 2 
Bereich "Ergänzende Studien 
zur mediterranen Kultur" (nicht 
aus der Studienrichtung) 

WP 
1 Prüfung (je nach Wahl der Lehr-
veranstaltungen sind unterschiedli-
che Formen der Prüfung möglich) 

 6 

 Studium Integrale    6 
Σ  84 
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Erläuterungen zum Modulschema: 
 
Die für das Studium der Judaistik notwendigen und ausreichenden Hebräischkenntnisse werden im 
Basismodul (BM) 1 erworben. Das Martin-Buber-Institut für Judaistik behält sich vor, anderweitig 
erworbene Hebräischkenntnisse in jedem Fall zu prüfen. Wird der Nachweis ausreichender Hebräisch-
kenntnisse erbracht oder das Abiturzeugnis einer israelischen Schule vorgelegt, gelten die 14 CP aus 
Basismodul (BM) 1 als erbracht. In diesem Fall wird empfohlen, die gewonnene Zeit für zusätzliche 
Fachstudien zu nutzen. 
In einem der beiden Aufbaumodule (AM) wird eine Hausarbeit verfasst; dieses Modul wird mit 9 CP 
kreditiert. Im anderen Aufbaumodul wird ein Referat gehalten sowie die schriftliche Bachelorprüfung 
abgelegt; dieses Modul wird mit 7 CP (13 CP einschließlich der Bachelorprüfung) kreditiert. 
In der Spalte Prüfungen/Nachweise sind neben den Prüfungsleistungen in den Basis- und Ergän-
zungsmodulen sämtliche in den Aufbaumodulen zu erbringenden endnotenrelevanten Prüfungsleistun-
gen aufgelistet, die dabei zu erwerbende Anzahl endnotenrelevanter CP ist in Klammern vermerkt. 
Diese kann von der Gesamtsumme der im betreffenden Modul zu erwerbenden CP abweichen. 
 
Modulbezogene Voraussetzungen: 
 
BM 1: Keine; 

BM 2: Hebräischkenntnisse im Umfang des Hebraicums; 

BM 3: Keine; 

BM 4: Hebräischkenntnisse im Umfang des Hebraicums; 

AM 1: Für den Besuch des Hauptseminars: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1 bis 3 sowie 
erfolgreicher Abschluss der Hausarbeit in Basismodul 4; für den Besuch der übrigen Lehrver-
anstaltungen: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1 bis 3; 

AM 2: Für den Besuch des Hauptseminars: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1 bis 3 sowie 
erfolgreicher Abschluss der Hausarbeit in Basismodul 4; für den Besuch der übrigen Lehrver-
anstaltungen: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1 bis 3; 

EM 1: Keine; 

EM 2: Keine; je nach Wahl der Lehrveranstaltungen sind Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums 
oder Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums nachzuweisen. 

 
Module in der Studienrichtung Klassische Literaturwissenschaft (Variante A: ohne Graecum; 
Variante B: mit Graecumserwerb während des Studiums) 
 
Modul  Modultitel P/WP Prüfungen/Nachweise CP Σ CP 

BM 1 
Methodische Grundlagen, Ein-
führung in die Griechische Lite-
ratur 

P 

1 Klausur oder mündliche Prüfung, 
ggf. 1 Referat mit schriftlicher Aus-
arbeitung oder 1 Hausarbeit oder 1 
Klausur 

13/11 

21 

BM 2 
Einführung in die Lateinische 
Literatur 

P 

1 Klausur oder mündliche Prüfung, 
ggf. 1 Referat mit schriftlicher Aus-
arbeitung oder 1 Hausarbeit oder 1 
Klausur 

8/10 

BM 3 

Ausweitung und Abrundung 
der Grundlagenkenntnisse und 
Vertiefung der Methodenkom-
petenz 

P 
1 Klausur, 1 Referat mit schriftlicher 
Ausarbeitung oder 1 Hausarbeit 

 10 
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BM 4 Antike Philosophie WP 
1 Referat, 1 mündliche Prüfung oder 
1 Klausur 

8 

16 

BM 5 Alte Geschichte WP 
1 Klausur, 1 Klausur oder 1 Hausar-
beit 

8 

BM 6 Klassische Archäologie WP 1 Referat, 1 Klausur 8 

BM 7 Mittellateinische Literatur WP 
2 Klausuren oder 2 mündliche Prü-
fungen oder 1 mündliche Prüfung 
und 1 Klausur 

8 

BM 8 
Griechische Sprache I: Sprach-
erwerb 

WP Graecumsprüfung 8* 

BM 9 Griechische Sprachpraxis WP 2 Klausuren 8 

AM 1 Griechische Literatur P 

1 mündliche Prüfung oder 1 Klausur 
(3 CP), alternativ 1 Referat mit 
schriftlicher Ausarbeitung oder 1 
Hausarbeit (5 CP) 

6/7  

AM 2 Lateinische Literatur P 

1 mündliche Prüfung oder 1 Klausur 
(3 CP), alternativ 1 Referat mit 
schriftlicher Ausarbeitung oder 1 
Hausarbeit (5 CP) 

7/6 13 

 
Bachelorprüfung in Verbindung 
mit AM 1 oder AM 2 

 1 Klausur (6 CP)  6 

EM 
Ergänzende Studien aus dem 
fakultätsweiten Angebot 

WP  12 

12 

 
Spracherwerb Griechisch 
(Graecum) 

WP  6 

EM 1 
Bereich "Komplementäre Fel-
der der mediterranen Kultur" 
(nicht aus der Studienrichtung) 

WP 
2 Klausuren oder 2 mündliche Prü-
fungen oder 1 Klausur und 1 münd-
liche Prüfung 

6 

EM 2 
Bereich "Ergänzende Studien 
zur mediterranen Kultur" (nicht 
aus der Studienrichtung) 

WP 
1 Prüfung (je nach Wahl der Lehr-
veranstaltungen sind unterschiedli-
che Formen der Prüfung möglich) 

6 

 Studium Integrale WP   6 
Σ  84 

 
Erläuterungen zum Modulschema: 
 
* Das Graecumsmodul umfasst insgesamt 14 CP, von denen 8 CP aus dem Fachstudium genommen 
werden. Falls bei Wahl der Studienrichtung Klassische Literaturwissenschaft (Variante B) das Grae-
cum bereits vor dem Studium erworben wurde, gelten die 8 CP aus Basismodul (BM) 8 als erbracht. 
Diesen Studierenden wird empfohlen, die gewonnene Zeit für zusätzliche Fachstudien zu nutzen. Falls 
das Graecum nachgeholt werden muss, gelten für die Ergänzenden Studien sowie das Studium Integra-
le Sonderregelungen. Näheres regelt das Modulhandbuch. 
In den Basismodulen (BM) 1 und 2 sind zusammen 21 CP zu erwerben. In einem der beiden Basismo-
dule ist dabei eine mündliche Prüfung abzulegen oder eine Klausur zu schreiben, im anderen Basis-
modul muss zusätzlich ein Referat mit schriftlicher Ausarbeit oder eine Hausarbeit verfasst oder eine 
Klausur geschrieben werden. 
In der Studienrichtung Klassische Literaturwissenschaft (Variante A) sind zwei der Basismodule 4 bis 
7, in der Studienrichtung Klassische Literaturwissenschaft (Variante B) die Basismodule 8 und 9 zu 
absolvieren. Dabei ist für Studierende des Fachs Philosophie die Wahl des Moduls Antike Philoso-
phie, für Studierende des Fachs Geschichte oder des Fachs Antike Sprachen und Kulturen (Studien-
richtung Alte Geschichte) die Wahl des Moduls Alte Geschichte und für Studierende des Fachs Antike 
Sprachen und Kulturen (Studienrichtung Archäologie) die Wahl des Moduls Klassische Archäologie 
ausgeschlossen. In beiden gewählten Modulen sind zusammen 16 CP zu erwerben. 
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In einem der beiden Aufbaumodule (AM) wird ein Referat mit schriftlicher Ausarbeitung oder eine 
Hausarbeit verfasst; dieses Modul wird mit 7 CP kreditiert. Im anderen Aufbaumodul wird eine Klau-
sur geschrieben oder eine mündliche Prüfung sowie die schriftliche Bachelorprüfung abgelegt; dieses 
Modul wird mit 6 CP (12 CP einschließlich der Bachelorprüfung) kreditiert. 
In der Spalte Prüfungen/Nachweise sind neben den Prüfungsleistungen in den Basis- und Ergän-
zungsmodulen sämtliche in den Aufbaumodulen zu erbringenden endnotenrelevanten Prüfungsleistun-
gen aufgelistet, die dabei zu erwerbende Anzahl endnotenrelevanter CP ist in Klammern vermerkt. 
Diese kann von der Gesamtsumme der im betreffenden Modul zu erwerbenden CP abweichen. 
 
Modulbezogene Voraussetzungen: 
 
BM 1: Keine; 

BM 2: Keine; 

BM 3: Keine; 

BM 4: Keine; 

BM 5: Keine; 

BM 6: Keine; 

BM 7: Keine; 

BM 8: Keine; 

BM 9: Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums; 

AM 1: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1 bis 3 sowie von mindestens einem der Basismodu-
le 4 bis 7 (bei Wahl der Variante A) oder des Basismoduls 8 (bei Wahl der Variante B); 

AM 2: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1 bis 3 sowie von mindestens einem der Basismodu-
le 4 bis 7 (bei Wahl der Variante A) oder des Basismoduls 8 (bei Wahl der Variante B); 

EM 1: Keine; 

EM 2: Keine; je nach Wahl der Lehrveranstaltungen sind Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums 
oder Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums nachzuweisen. 

 
Module in der Studienrichtung Lateinische Philologie/Mittellateinische Philologie 
 
Modul  Modultitel P/WP Prüfungen/Nachweise CP Σ CP 

BM 1 Lateinische Literatur I (Prosa I) P 

1 Klausur, alternativ 1 Klausur oder 
eine mündliche Prüfung, 1 Klausur, 1 
Klausur oder eine Hausarbeit oder 1 
Referat mit schriftlicher Ausarbeitung 

15/14 

29 

BM 2 
Lateinische Literatur II (Poesie 
I) 

P 
1 mündliche Prüfung oder 1 Klausur, 1 
Referat mit schriftlicher Ausarbeitung 
oder 1 Hausarbeit oder 1 Klausur 

14/15 

BM 3 Lateinische Sprache P 
2 Klausuren, 1 Klausur oder mündliche 
Prüfung 

 13 

BM 4a 
Spracherwerb Griechisch 
(Graecum) 

WP Graecumsprüfung 5* 
5 

BM 4b 
Schwerpunktbildung in Mittel-
lateinischer Literatur 

WP 
1 Referat oder 1 Klausur oder 1 Haus-
arbeit 

5 

AM 1a 
Lateinische Literatur III (Prosa 
II) 

WP 
Ggf. 1 Referat mit schriftlicher Ausar-
beitung oder 1 Hausarbeit (4 CP/0 CP) 

6/8 
13 

AM 2a 
Lateinische Literatur IV (Poe-
sie II) 

WP 
Ggf. 1 Referat mit schriftlicher Ausar-
beitung oder 1 Hausarbeit (4 CP/0 CP) 

7/5 
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AM 1b 
Mittellateinische Literatur im 
Dialog mit der Antike 

WP 
Ggf. 1 Referat mit schriftlicher Ausar-
beitung oder 1 Hausarbeit (4 CP/0 CP) 

7/5 

AM 2b 
Mittellateinische Literatur und 
Poetik 

WP 
Ggf. 1 Referat mit schriftlicher Ausar-
beitung oder 1 Hausarbeit (4 CP/0 CP) 

6/8 

 
Bachelorprüfung in Verbindung 
mit einem der Aufbaumodule 

 1 Klausur (6 CP)  6 

EM 1 
Bereich "Komplementäre Fel-
der der mediterranen Kultur" 
(nicht aus der Studienrichtung) 

WP 
2 Klausuren oder 2 mündliche Prüfun-
gen oder 1 Klausur und 1 mündliche 
Prüfung 

 6 

EM 2 
Bereich "Ergänzende Studien 
zur mediterranen Kultur" (nicht 
aus der Studienrichtung) 

WP 
1 Prüfung (je nach Wahl der Lehrveran-
staltungen sind unterschiedliche For-
men der Prüfung möglich) 

 6 

 Studium Integrale WP   6 
Σ  84 

 
Erläuterungen zum Modulschema: 
 
Das Graecumsmodul umfasst insgesamt 14 CP, von denen 5 CP aus dem Fachstudium genommen 
werden. Falls das Graecum bereits vor dem Studium erworben wurde, gelten die 5 CP aus Basismodul 
(BM) 4a als erbracht. Diesen Studierenden wird empfohlen, die gewonnene Zeit für zusätzliche Fach-
studien zu nutzen. Falls das Graecum nachgeholt werden muss, gelten für die Ergänzenden Studien 
sowie das Studium Integrale Sonderregelungen. Näheres regelt das Modulhandbuch. 
In den Basismodulen 1 und 2 sind zusammen 29 CP zu erwerben. 
In der Spezialisierung Lateinische Philologie sind das Basismodul 4a sowie die Aufbaumodule 1a und 
2a zu absolvieren, in der Spezialisierung Mittellateinische Philologie das Basismodul 4b sowie die 
Aufbaumodule 1b und 2b. 
In der Spezialisierung Lateinische Philologie wird in einem der beiden Aufbaumodule 1 Referat mit 
schriftlicher Ausarbeitung oder 1 Hausarbeit verfasst; dieses Modul wird mit 8 CP (im Fall von AM 
1a) bzw. 7 CP (im Fall von AM 2a) kreditiert. In Verbindung mit dem anderen Aufbaumodul wird die 
schriftliche Bachelorprüfung abgelegt; dieses Modul wird mit 6 CP (im Fall von AM 1a) bzw. 5 CP 
(im Fall von AM 2a) zuzüglich jeweils 6 CP für die Bachelorprüfung kreditiert. 
In der Spezialisierung Mittellateinische Philologie wird in einem der beiden Aufbaumodule 1 Referat 
mit schriftlicher Ausarbeitung oder 1 Hausarbeit verfasst; dieses Modul wird mit 7 CP (im Fall von 
AM 1b) bzw. 8 CP (im Fall von AM 2b) kreditiert. In Verbindung mit dem anderen Aufbaumodul 
wird die schriftliche Bachelorprüfung abgelegt; dieses Modul wird mit 5 CP (im Fall von AM 1b) 
bzw. 6 CP (im Fall von AM 2b) zuzüglich jeweils 6 CP für die Bachelorprüfung kreditiert. 
In der Spalte Prüfungen/Nachweise sind neben den Prüfungsleistungen in den Basis- und Ergän-
zungsmodulen sämtliche in den Aufbaumodulen zu erbringenden endnotenrelevanten Prüfungsleistun-
gen aufgelistet, die dabei zu erwerbende Anzahl endnotenrelevanter CP ist in Klammern vermerkt. 
Diese kann von der Gesamtsumme der im betreffenden Modul zu erwerbenden CP abweichen. 
 
Modulbezogene Voraussetzungen: 
 
BM 1: Für den Besuch der Vorlesungen: Keine; für den Besuch der übrigen Lehrveranstaltungen des 

Moduls: Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums; 

BM 2: Für den Besuch der Vorlesung: Keine; für den Besuch der übrigen Lehrveranstaltungen des 
Moduls: Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums; 

BM 3: Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums; 

BM 4a: Keine; 

BM 4b: Für den Besuch der Vorlesung: Keine; für den Besuch des Proseminars: Lateinkenntnisse im 
Umfang des Latinums; 

AM 1a: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1, 3 und 4a; 
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AM 1b: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1, 3 und 4b; 

AM 2a: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 2, 3 und 4a; 

AM 2b: Erfolgreicher Abschluss der Basismodule 1,2 und 4b; 

EM 1: Keine; 

EM 2: Keine; je nach Wahl der Lehrveranstaltungen sind Lateinkenntnisse im Umfang des Latinums 
oder Griechischkenntnisse im Umfang des Graecums nachzuweisen. 

 
Fachnote: 
 
Die Fachnote errechnet sich aus dem nach Credit Points gewichteten arithmetischen Mittel der in end-
notenrelevanten Prüfungen des Fachs erreichten Noten. 
 
Bachelorprüfung: 
 
Die Bachelorprüfung in der Studienrichtung Alte Geschichte besteht aus einer mündlichen Prüfung 
von 45 Minuten Dauer. Sie wird in Verbindung mit dem Aufbaumodul abgelegt, in dem nicht die 
Hausarbeit verfasst wurde. 
Die Bachelorprüfung in der Studienrichtung Archäologie besteht aus einer vierstündigen Klausurar-
beit, die in der gewählten Spezialisierung in Verbindung mit einem der Aufbaumodule abgelegt wird. 
Die Bachelorprüfung in der Studienrichtung Griechische Philologie/Byzantinistik besteht aus einer 
vierstündigen Klausurarbeit, die in Verbindung mit dem Aufbaumodul der gewählten Spezialisierung 
abgelegt wird, in dem im Hauptseminar kein Referat mit schriftlicher Ausarbeitung bzw. keine Haus-
arbeit verfasst wurde. Die Klausurarbeit enthält eine Übersetzung und eine Darlegung. 
Die Bachelorprüfung in der Studienrichtung Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft besteht 
aus einer vierstündigen Klausurarbeit in Verbindung mit AM 1. Sie enthält eine Übersetzung sowie 
einen sprachwissenschaftlichen Kommentar eines griechischen oder lateinischen Textes. 
Die Bachelorprüfung in der Studienrichtung Judaistik besteht aus einer vierstündigen Klausurarbeit, 
die in Verbindung mit dem Aufbaumodul abgelegt wird, in dem im Hauptseminar keine Hausarbeit 
verfasst wurde. Die Klausurarbeit enthält eine Übersetzung und eine Darlegung. 
Die Bachelorprüfung in der Studienrichtung Klassische Literaturwissenschaft besteht aus einer vier-
stündigen Klausurarbeit, die in Verbindung mit dem Aufbaumodul abgelegt wird, in dem im Haupt-
seminar kein Referat mit schriftlicher Ausarbeitung bzw. keine Hausarbeit verfasst wurde. 
Die Bachelorprüfung in der Studienrichtung Lateinische Philologie/Mittellateinische Philologie 
besteht aus einer vierstündigen Klausurarbeit, die in Verbindung mit dem Aufbaumodul der gewählten 
Spezialisierung abgelegt wird, in dem im Hauptseminar kein Referat mit schriftlicher Ausarbeitung 
bzw. keine Hausarbeit verfasst wurde. Die Klausurarbeit enthält eine Übersetzung und eine Darle-
gung. 
Die Bachelorprüfung wird mit 6 CP kreditiert. 
 
Bachelorarbeit: 
 
Die Bachelorarbeit wird in der Studienrichtung Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft in AM 
1, in den übrigen Studienrichtungen in AM 1 oder AM 2 geschrieben. Ihre Bearbeitungszeit beträgt 10 
Wochen, sie wird mit 12 CP kreditiert. Für die Zulassungsvoraussetzungen s. § 21 dieser Ordnung. 
Fachliche Zulassungsvoraussetzungen gemäß § 21 Abs. 1, 4.: 
Studienrichtung Alte Geschichte: Abgabe der mit 6 CP kreditierten Hausarbeit in Aufbaumodul 1 
bzw. Aufbaumodul 2; 
Studienrichtung Archäologie: Anmeldung zu sämtlichen Lehrveranstaltungen wenigstens eines Auf-
baumoduls; 
Studienrichtung Griechische Philologie/Byzantinistik: Keine; 
Studienrichtung Historisch-Vergleichende Sprachwissenschaft: Abgabe der Hausarbeit in Auf-
baumodul 1; 
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Studienrichtung Judaistik: Erfolgreicher Abschluss der Hausarbeit in Aufbaumodul 1 bzw. Auf-
baumodul 2; 
Studienrichtung Klassische Literaturwissenschaft: Keine; 
Studienrichtung Lateinische Philologie/Mittellateinische Philologie: Keine. 
 
Ergänzende Studien: 
 
In der Studienrichtung Klassische Literaturwissenschaft (Variante A: ohne Graecum) sind in den er-
gänzenden Studien 12 CP in den Modulen des fakultätsweiten Angebots zu erwerben. In den übrigen 
Studienrichtungen sind je 6 CP im Rahmen der Ergänzungsmodule „Komplementäre Felder der medi-
terranen Kultur“ (EM 1) und „Ergänzende Studien zur mediterranen Kultur“ (EM 2) zu erwerben. 
Dabei dürfen grundsätzlich keine Lehrveranstaltungen oder Module aus der studierten Studienrichtung 
oder den studierten Studienrichtungen gewählt werden, es sei denn, es handelt sich um Lehrveranstal-
tungen oder Module aus der jeweils anderen Spezialisierung der betreffenden Studienrichtung. Wer-
den zwei Studienrichtungen des Studiengangs Antike Sprachen und Kulturen miteinander kombiniert, 
sind zusätzlich 12 CP in den Modulen des fakultätsweiten Angebots zu erwerben. 
In EM 1 müssen die beiden gewählten Veranstaltungen verschiedenen Studienrichtungen angehören 
und sind so zu wählen, dass diejenigen kulturellen Felder des Studiengangs (A: Sprache/Literatur; B: 
materielle Kultur; C: Geschichte/Geistesgeschichte) abgedeckt sind, denen die gewählte Studienrich-
tung/die gewählten Studienrichtungen nicht angehört/nicht angehören. 
Für Einzelheiten siehe das Modulhandbuch. 
Falls in den Studienrichtungen Griechische Philologie/Byzantinistik, Historisch-Vergleichende 
Sprachwissenschaft, Klassische Literaturwissenschaft (Variante B) oder Lateinische Philolo-
gie/Mittellateinische Philologie (Spezialisierung Mittellateinische Philologie) das Graecum nachgeholt 
werden muss, gelten für die Ergänzenden Studien sowie das Studium Integrale Sonderregelungen. 
Näheres regelt das Modulhandbuch. 
 
Studium Integrale: 
 
Im Studium Integrale sind im gesamten Studium insgesamt 12 CP zu erwerben. Hierfür stehen nach 
Wahl der Studierenden Lehrveranstaltungen aus dem dafür ausgewiesenen Angebot zur Verfügung. 


